
Informationen zum Formblatt 5:

Leistungsbescheinigungen
gemäß § 48 BAföG

Grundlegendes

Studierende, die eine Ausbildungsunterstützung gemäß BAföG erhalten, müssen im Verlauf ihres
Studiums dem BAföG-Amt eine Bescheinigung über den geordneten Verlauf der Ausbildung vor-
legen. Dies wird in der Regel während des vierten Semesters für Sie relevant.

Informationen dazu erhalten Sie auf den Webseiten des BMBF (www.bafög.de, § 48 Mitwirkung
von Ausbildungsstätten, Formblatt 5) oder beim Amt für Ausbildungsförderung (BAföG-Amt, Stu-
dierendenwerk Düsseldorf).

Im Fachbereich Medien ist der Ablauf wie folgt:

• Grundlage für die Beurteilung ist immer das letzte abgeschlossene Semester. Leistungen
aus dem aktuell laufenden Semester werden nicht mit einbezogen.

• Als Beispiel: In der Regel benötigen Sie den Nachweis dann, wenn Sie aktuell im vierten
Semester studieren. Hier werden dann entsprechend alle Leistungen berücksichtigt, die Sie
bis zum Ende des dritten Semesters erbracht haben.

• Allgemeiner formuliert: Wenn Sie im Semester n studieren, werden die Leistungen bis
einschließlich Semester n− 1 berücksichtigt. (Hierbei gilt n ∈ N, n ≥ 4).

• Für eine positive Beurteilung Ihres Studienverlaufes müssen Sie mindestens 50% der
Leistungen erbracht haben, die laut Studienverlaufsplan jeweils maximal erreichbar sind.

• Die benötigten CP (Credit Points) für die einzelnen Studiengänge finden Sie in Ihrer PO
und in den angehängten Tabellen.

• Überprüfen Sie sinnvollerweise vor der Antragstellung, ob auf Ihrem Studienkonto die
erforderlichen Prüfungen bzw. CP verbucht wurden.

• Zur Antragstellung bereiten Sie das Formblatt 5 mit Ihren Angaben vor. Wenden Sie
sich damit dann an das Studienbüro Ingenieurwissenschaften, Ihr Antrag wird hier
entgegengenommen und bearbeitet.

• Falls Sie weiteren Beratungsbedarf haben, wenden Sie sich Frau Prof. Dr. G. Dörries
(BAföG-Beauftragte des FB Medien) oder an Herrn Prof. Dr. M. Wojciechowski (Vertre-
tung).
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Erforderliche ECTS nach Studiengang
CP: Credit Points, siehe PO

Bachelor Medientechnik, PO2018

aktuelles Fachsemester 4 5 6 7

abgeschlossenes Fachsemester 3 4 5 6

maximal erreichbare CP 90 120 150 180

mindestens benötigte CP 45 60 75 90

Bachelor Ton und Bild, PO2018

aktuelles Fachsemester 4 5 6 7 8

abgeschlossenes Fachsemester 3 4 5 6 7

maximal erreichbare CP 89 120 151 180 210

mindestens benötigte CP 45 60 76 90 105
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Bachelor Medieninformatik, PO2018

aktuelles Fachsemester 4 5 6 7

abgeschlossenes Fachsemester 3 4 5 6

maximal erreichbare CP 90 120 150 180

mindestens benötigte CP 45 60 75 90

Seite 3


